
 

 

Der Stadtrat an den Gemeinderat 
 
15. Juni 2022 
 
GR Nr. 2022/11 
 
Motion von Dr. Balz Bürgisser und Ivo Bieri betreffend Umzonung der 
Parzelle WI2132 (Areal der alten Buswendeschleife Berghalde) von der 
Zone W3 in eine Freihaltezone für Parkanlagen und Plätze (FP), Ablehnung, 
Entgegennahme als Postulat 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Am 12. Januar 2022 reichten Gemeinderat Dr. Balz Bürgisser (Grüne) und Gemeinderat Ivo 
Bieri (SP) folgende Motion, GR Nr. 2022/11, ein: 
Der Stadtrat wird aufgefordert, dem Gemeinderat eine Weisung zur Anpassung der BZO vorzulegen, welche auf 
der Parzelle WI2132 eine Umzonung von der Zone W3 in die Zone FP vorsieht. 
Begründung: 
Gemäss BZO 2016 gehört die Parzelle WI2132, das Areal der alten Buswendeschleife Berghalde, der Zone W3 
an. Im kommunalen Richtplan wurde diese Parzelle mit der Nutzung «Freiraum mit besonderer Erholungsfunktion» 
eingetragen und mit der Spezifizierung B (Park, Parkanlagen, Friedhöfe) belegt. Aus diesem Grund soll die Parzelle 
in die Freihaltezone mit der Zweckbestimmung «Parkanlage» umgewidmet werden. Das ist ganz im Sinne des 
Quartiervereins und der Quartierbevölkerung. Dieses Areal wird momentan unter Federführung von Grün Stadt 
Zürich als Quartierpark eingerichtet. Das Eröffnungsfest wird - vom Quartierverein organisiert - am 7. Mai 2022 
stattfinden. Damit steht der Witiker Bevölkerung ein zusätzlicher Begegnungsort zur Verfügung. Ein solcher ist 
dringend notwendig, nachdem in den letzten 10 Jahren in Witikon fünf Restaurants - beliebte Treffpunkte - für immer 
geschlossen wurden. In Witikon, einem Quartier mit gut 11'000 Einwohnerinnen und Einwohnern, gibt es jetzt keine 
einzige Quartierbeiz mehr. 
Leider plant die IMMO, auf dieser Parzelle ein Provisorium fürs Gemeinschaftszentrum Witikon aufzustellen. Dieses 
soll spätestens 2025 zu Verfügung stehen. Ein solches Provisorium wird nötig sein, aber nicht an diesem Ort. Es 
gibt andere Standorte im Quartier, die für dieses Provisorium geeignet sind. 
Mit dieser Motion fordern wir den Stadtrat auf, ein deutliches Zeichen zu setzen, damit das zentral gelegene Areal 
der alten Buswendeschleife Berghalde in Zukunft der Bevölkerung als Begegnungsort zur Verfügung steht. 

Nach Art. 126 lit. a Geschäftsordnung des Gemeinderats (GeschO GR, AS 171.100) sind Mo-
tionen Anträge, die den Stadtrat verpflichten, einen Entwurf für den Erlass, die Änderung oder 
die Aufhebung eines Beschlusses vorzulegen, der in die Zuständigkeit der Gemeinde oder des 
Gemeinderats fällt. Lehnt der Stadtrat die Entgegennahme einer Motion ab oder beantragt er 
die Umwandlung in ein Postulat, hat er dies innert sechs Monaten nach Einreichung schriftlich 
zu begründen (Art. 127 Abs. 2 GeschO GR). 
Der Stadtrat lehnt aus nachfolgenden Gründen die Entgegennahme der Motion ab und bean-
tragt die Umwandlung in ein Postulat:  

Situation und geltendes Planungsrecht  

Das an der Witikonerstrasse gelegene Grundstück Kat.-Nr. WI2132 (Areal «Berghalde») um-
fasst eine Fläche von 2130 m2. Es liegt gemäss geltender Bau- und Zonenordnung in einer 
dreigeschossigen Wohnzone (W3) mit einer Wohnanteilspflicht von 66 Prozent. Das Grund-
stück ist im Verwaltungsvermögen des Tiefbauamts (TAZ).  
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Zonenplan mit dreigeschossiger Wohnzone (W3; orange) sowie Freihaltezone (F; hellgrün) und 
den in den nachfolgenden Erläuterungen erwähnten Grundstücken 

Der regionale Richtplan Verkehr (2017) enthält auf dem Grundstück einen Eintrag für eine 
bestehende Buswendeanlage. Der kommunale Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche 
Bauten und Anlagen (kRP SLÖBA; aktuell zur Genehmigung beim Kanton) sieht einen «Frei-
raum mit besonderer Erholungsfunktion» vor. Gemäss kRP SLÖBA (Kapitel 3.3, Tabelle 7, 
Nr. 114 «Buswendeschlaufe Witikon») soll der bestehende Freiraum nutzbar bzw. als 
Platz/Park mit einer Richtgrösse von etwa 2500 m2 entwickelt werden; dabei ist die Nutzungs-
ordnung (BZO) zu prüfen und bei Bedarf anzupassen (Kap. 3.4.3 lit. a).  
Das Grundstück liegt im sehr wertvollen Landschaftsschutzobjekt KSO-22.00 «Kirchhügel 
Witikon, Steinacker» mit dem Ziel der Erhaltung der Erscheinungsform, der bäuerlichen Um-
gebung und der Einsehbarkeit des Landschaftsschutzobjekts. Der Blick von diesem Grund-
stück auf den geomorphologisch markanten Kirchenhügel soll nicht beeinträchtigt werden.  
Das südlich der «Berghalde» gelegene Grundstück Kat.-Nr. WI316 liegt in der Freihaltezone 
und ist von der Kommunalen Schutzverordnung «Kirchenhügel Witikon» überlagert (Stadtrats-
beschluss Nr. 376/2018). Der an die «Berghalde» angrenzende Bereich liegt dabei in der Na-
turschutzzone I.  

Aktuelle Nutzungen auf dem Areal «Berghalde» 

Auf dem Grundstück befinden sich aktuell verschiedene Anlagen und Nutzungen. Die Bus-
wendeschlaufe wird von den Verkehrsbetrieben (VBZ) zur Sicherstellung eines reibungslosen 
ÖV-Betriebs im Ereignisfall verwendet (z. B. bei Störungen im Winter, Unfällen, Baustellen), 
nicht jedoch für den regulären Linienbetrieb. Ein Gebäude mit einer Gleichrichteranlage des 
Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz), die der Stromversorgung des öffentlichen Verkehrs 
(ÖV) dient, liegt in der südöstlichen Ecke. Der Grossteil des Grundstücks ist Grünraum. Wäh-
rend der 2020 abgeschlossenen Erneuerung der Witikonerstrasse wurde dieser als Installati-
onsplatz genutzt. Im Rahmen der Wiederherstellung wurde nun mit sanften Interventionen die 
Nutzbarkeit als Freiraum verbessert. Auf Initiative des Quartiervereins erarbeitete Grün Stadt 
Zürich (GSZ) hierfür ein Projekt für einen «Quartierpark Berghalde». Ohne grössere Gelände-
modulierungen vorzunehmen, wurden rund um die bestehenden Infrastrukturanlagen Aufent-
halts- und Spielbereiche geschaffen und Bäume gepflanzt. Die Lebensdauer der installierten 
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Geräte beträgt ungefähr 10–12 Jahre. Die Buswendeschlaufe mit ihrem Hartbelag ist als Flä-
che für Bewegung und Spiel nutzbar. Gemäss Vorgaben der VBZ muss der Bus in der 
Schlaufe hindernisfrei wenden können. Deswegen sind dort keine ortsfesten Installationen 
möglich. Der Quartierpark schliesst auch das westlich angrenzende Grundstück Kat.-Nr. 
WI2492 (Verwaltungsvermögen GSZ) ein.  
Der auf dem Areal Berghalde realisierte Quartierpark zeigt, dass sich die beiden öffentlichen 
Interessen von Freiraum und Buswendeschleife auf derselben Fläche gut kombinieren lassen.  

Ersatzstandort-Suche für Gemeinschaftszentrum (GZ) Witikon, inklusive pro-
visorische Lösung 

Weil der Mietvertrag des GZ am bestehenden Standort 2025 ausläuft, muss ein Ersatzstandort 
in Witikon gefunden werden. Immobilien Stadt Zürich (IMMO) führte zusammen mit den be-
troffenen Dienstabteilungen entsprechende Standortevaluationen durch und löste eine Mach-
barkeitsstudie (MBS) aus. In der departementsübergreifenden Güterabwägung wurde als 
möglicher Ersatzstandort für das GZ Witikon das «Alte Schulhaus» vorgeschlagen, das sich 
auf dem Grundstück Kat.-Nr. WI2726 (im Verwaltungsvermögen der IMMO) befindet, unter 
Miteinbezug des Grundstücks Kat.-Nr. WI2776 (im Besitz von Liegenschaften Stadt Zürich). 
Weil das neue GZ weder im «Alten Schulhaus», das derzeit für schulische Betreuung genutzt 
wird, für die wiederum zuerst ein Ersatzstandort gefunden werden muss, noch an anderen 
Standorten genügend schnell realisiert werden kann, wird voraussichtlich für die Jahre  
2025–2028 zur Überbrückung ein Standort für ein GZ-Provisorium benötigt. Als dafür geeig-
neter Standort wurde dabei das Areal Berghalde beurteilt. In der Motion Bürgisser/Strub (vom 
27. Februar 2019, GR Nr. 2019/70), die eine kreditschaffende Weisung für ein neues GZ in 
Witikon verlangt, wird das Areal Berghalde auch als möglicher Standort erwähnt, weil dieser 
zentral liege und genügend Aussenraum zur Verfügung stehe. Im September 2021 wurde die 
Quartierentwicklungskommission (QUEK) als zugehöriges Fachorgan des Quartiervereins 
über den vorgesehenen provisorischen GZ-Standort auf dem Berghalde-Areal informiert. Da 
für das Provisorium ein erheblicher Teil des mittlerweile realisierten Quartierparks beansprucht 
würde, löste diese Absicht die vorliegende Motion Bürgisser/Bieri aus. 
Aktuell wird die 2021 durchgeführte MBS vertieft und um einige zusätzliche Standorte für das 
Provisorium erweitert (vgl. nachfolgende Abbildung).  

 
Abbildung 2: Überblick über geprüfte/zu prüfende Grundstücke anlässlich der Standortevaluation im Rahmen der Machbarkeits-
studie (Vertiefung 2022) 
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Die Resultate dieser Vertiefung, auf deren Basis der definitive Standortentscheid zu fällen ist, 
werden im Sommer 2022 erwartet. Dannzumal wird auch die QUEK erneut zum Ergebnis der 
neuen Standortevaluation informiert. Inwiefern die MBS geeignete Alternativen zum Provisori-
ums-Standort «Berghalde» finden wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschät-
zen. Sofern sich im Rahmen der MBS zeigen sollte, dass der Standort «Berghalde» im Sinne 
einer Rückfallebene als ultima ratio für die Realisierung eines GZ-Provisoriums unabdingbar 
sein sollte, würde eine Umzonung in die Freihaltezone ein entsprechendes Projekt verunmög-
lichen und die nahtlose Fortführung des GZ-Betriebs gefährden.  

Mit Motion geforderte Freihaltezone FP derzeit nicht zweckmässig 

Der mit der vorliegenden Motion geforderte Quartierpark auf dem Areal Berghalde wurde be-
reits realisiert. Das verdeutlicht, dass die aktuelle Zonierung als Wohnzone W3 die verschie-
denen bestehenden öffentlichen Interessen (auch die Zielsetzung der Motion) zonenkonform 
zu berücksichtigen vermag, sowohl die Nutzung als öffentlicher Freiraum wie für den ÖV (ein-
schliesslich Gleichrichteranlage). Eine Freihaltezone FP würde hingegen ausschliesslich die 
Freiraumnutzung erlauben.  
Die Festsetzung des Freiraums im kommunalen Richtplan SLÖBA und die damit verbundene 
Prüfung bzw. Sicherung mittels Anpassung der Nutzungsordnung stellt eine für die Behörden 
verbindliche Vorgabe dar, die im Rahmen der planerischen Ermessensausübung berücksich-
tigt werden muss. Die in der Bauzone zonenkonforme ÖV-Nutzung ist ebenfalls mit einem 
Richtplaneintrag gesichert. Wegen dieses Zielkonflikts wäre die Umsetzung der Motion bzw. 
die Umzonung in eine Freihaltezone FP nicht das Ergebnis einer rechtmässigen Interessen-
abwägung. Zum aktuellen Zeitpunkt fehlt es an der Zweckmässigkeit und damit Rechtmässig-
keit einer Umzonung in die Freihaltezone FP.  
Eine Anpassung der Bau- und Zonenordnung im Bereich des Areals «Berghalde» und damit 
die zonenrechtliche Sicherung des Quartierparks sowie der Sichtbeziehungen zum Kirchen-
hügel werden sinnvollerweise zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen, wenn die Realisie-
rung des GZ Witikon an einem anderen Standort rechtlich und finanziell definitiv gesichert ist 
und sich der künftige Bedarf an ÖV-Infrastrukturen abzeichnet. Zu jenem Zeitpunkt wird zu 
prüfen sein, ob das gesamte Grundstück oder gegebenenfalls auch nur Teile des Grundstücks 
umzoniert werden können, unter der Prämisse, dass die mit der ÖV-Nutzung verbundenen 
infrastrukturellen Bedürfnisse stets zonenkonform bleiben.  
Zusammenfassend lehnt der Stadtrat die Motion ab, ist aber bereit, den Vorstoss als Postulat 
entgegenzunehmen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Quartierpark am betreffen-
den Ort die unbestritten hohe Bedeutung besitzt und zusätzlich die landschaftlichen/geomor-
phologischen Qualitäten erlebbar macht. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass die Behörden an-
gesichts der drei öffentlichen Interessen Freiraum, ÖV und GZ, die um zentral gelegene Flä-
chen in Witikon konkurrieren, den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum 
weiterhin haben (Art. 2 Abs. 3 RPG).  
 
Im Namen des Stadtrats 
 
Die Stadtpräsidentin Die Stadtschreiberin 
Corine Mauch Dr. Claudia Cuche-Curti 
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anpassen u. 
ergänzen

Beschilderung
"Einbahnstrasse" (4.08)
sowie 
"Audienzrichterliches Verbot" 

Verteilkasten EWZ
best.

Abspannmast 
Oberleitung VBZ 
best.

Terrainabfangende
Mauer best.
Lage ca.

Boulfläche
3 x12m

Handlauf
Rundstahl verzinkt
an Gebäude befestigt
gemäss Detail

< 2,8%

< ca. 3,0%

< 7,7%

< 7,7%

Betonblockstufe 150x36x15
sandgestrahlt, betongrau
CreaBeton, Typ PARCO
Stufenmass 16/31

< 2,8%

< 7,0%

Mulde 
best.

< 7,0%

Asphalt rückbauen

Landibank rot
ohne Rückenlehne

2 St. 

< 2,5%Quer-gefälle

Asphalt best.

Gitterrost best.

Ansaat UFA Blumenrasen CH 10gr/m2
5 - 10 cm Oberboden

Doppelschaukel 
Bürli Bestell Nr. 60500
Versetzen gemäss Montageblatt

Hangrutsche Edelstahl
Lieferant: Bimbo
Fallhöhe: 1m
Breite: 1m
Versetzen gemäss Montageblatt
exakte Verortung 
in Absprache mit Bauleitung

Fallschutz, 40 m2.
Rundkies 4/8, grau (Mittellandkies), 40cm.
Geofiltergewebe, SYTEC HF.1300.
Kiesgemisch 0/45, 10cm.
gem. Detail 

Blumenrasen 

Ansaat UFA-Sportrasen Highspeed 25 g/m2
10 cm Oberboden

Blumenrasen

Schlammsammler

< 3.0% 

Quer-

gefälle

3.0% >

Quer-

gefälle

< 3.0% 
Quer-
gefälle

Böschungsneigung 
≦ 2/1

Schalenstein Typ 12 mit Wasserstein
gemäss TED-Norm 16.54
Schalenstein versetzen vor best. Randabschluss 
sodass zweireihiger Abschluss entsteht.
Gemäss Detail.

Markierung
"gelber Strich"
(Anzeige Privatgrundgrenze)

Beschilderung
"Einfahrt verboten" (2.02) 
sowie 
"Audienzrichterliches Verbot" 

Findling
versetzen in Absprache 
mit örtlicher Bauleitung

Findling
versetzen in Absprache 
mit örtlicher Bauleitung

Böschungsneigung 
≦ 2/1

Exakte Lage und 
Gefälle festlegen 
mittels Schnurgerüst 
in Absprache mit 
örtlicher Bauleitung

Exakte Lage und 
Gefälle festlegen 
mittels Schnurgerüst 
in Absprache mit 
örtlicher Bauleitung

Exakte Lage und 
Gefälle festlegen 
mittels Schnurgerüst 
in Absprache mit 
örtlicher Bauleitung

Weg: Exakte Lage und 
Gefälle festlegen 
mittels Schnurgerüst 
in Absprache mit 
örtlicher Bauleitung

Exakte Lage und 
Gefälle festlegen 
mittels Schnurgerüst 
in Absprache mit 
örtlicher Bauleitung

Abbruch 
Einfassung 
Baumgrube

Abbruch 
SN 8

Chaussierung
ohne Randabschluss
KFN Netstaler
abgestreut mit 
Brechsand 0/3
Aufbau in Absprache mit 
BKZ (Behindertenkonferenz Zürich)

Bemerkung: Die Schichtstärke ist 
aufgrund der Nutzung mit Rollstuhl, 
Rollator u.ä zwingend einzuhalten.

A

A

B

Hecke roden

Bodenmarkierung
Schrift

Terrainmodellierung 
mit überschüssigem 
Aushubmaterial
in Absprache mit 
örtlicher Bauleitung GSZ

Chaussierung
ohne Randabschluss
Abstreuung: Brechsand 0/3, grau
7 cm Deckschicht: 
KFN Netstaler 0/15 mm.
5cm Kiesgemisch 0/22.
15cm Kiesgemisch 0/45 .

Bearbeitungsperimeter

Baulinie

Schalenstein Typ 12
Granit oder Gneis, Herkunft Tessin.
Sichtfläche gefräst, 
übrige Seiten gespalten oder aufgeraut.
gem. TED Nr. 16.81

Bauzaun 
entlang Grundstücksgrenze 
während Baumassnahmen 
als Abgrenzung zum Schutzobjekt 

Bauzaun 
zum Schutz Apfelbaum
während Baumassnahmen 

Stellplatte
SN6 

Neupflanzung
Rhamnus frangula
125-150
3 Stück

Neupflanzung
(Baumersatz)
Acer pseudoplatanus
20/25

Neupflanzung
Mirabell de Nancy

Schalenstein Typ 12
Granit oder Gneis, Herkunft Tessin.
Sichtfläche gefräst, 
übrige Seiten gespalten oder aufgeraut.
gem. TED Nr. 16.81

Schalenstein Typ 12 best.

Schalenstein Typ 12 
mit Wasserstein
gemäss TED-Norm 16.54
Wasserstein 12 versetzen 
vor best. Randabschluss 
sodass zweireihiger 
Abschluss entsteht.
(Rinnenfunktion)

Schalenstein Typ 12 mit Wasserstein
gemäss TED-Norm 16.54

Wasserstein 12 versetzen vor best. Randabschluss 
sodass zweireihiger Abschluss entsteht.

(Rinnenfunktion)

Handlauf
Rundstahl verzinkt
gemäss Detail

Terrainmodellierung
exakte Modellierung erfolgt im 
Beisein der örtlichen Bauleitung.

< 2.0%

< 3
.0%

 
Que

r-
ge

fäl
le

< ca. 1,0%

   1m
 vor Randabschluss

Modelierung 
Weg zu Randabschluss Fallschutz 
in Abstimmung mit 
örtlicher Bauleitung

< 
ca

. 7
,7

%

< 3.0% Quer-
gefälle

< 
ca

. 3
,0

%

Böschungsneigung ≦ 2/1

< 7,0%

< 7,0%

Schaukelpferd 2 Stück
Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
Art.-Nr: 52100
Fallhöhe: 0,75m
Fallschutz: Minimum Rasen
Fallschutzfläche: 10,5m²

< 
ca

. 
1,

5%

Schalenstein Typ 12 mit Wasserstein
gemäss TED-Norm 16.54
Wasserstein 12 versetzen vor Randabschluss 
als Rinnenfunktion

< 
ca

. 
1,

5%

Sickerpackung

Sicker-
packung

Sicker-
packung

Quartierpark Berghalde
(Ausrichtung Schrift andersherum als dargestellt, d.h.

Richtung Strasse!)

Witikonerstrasse

Berghaldenstrasse
WI2132

WI2492

Bearbeitungsperimeter

Asphalt leicht befahrbar (T1) 
Ausführung durch TAZ
3cm AC 8N
7cm AC T 22N
5cm Kiesgemisch 0/22
40cm Kiesgemisch 0/45

Schutzobjekt KS27 Kirchenhügel Witikon

 

Anpassungsarbeiten 
Asphalt 
Ausführung durch TAZ

 

Neupflanzung
Salix alba
20/25

Neupflanzung
Carpinus betulus
MSTB, 350/400

Neupflanzung
Ulmus 'Fiorente'
16/18

Neupflanzung
Salix alba
18/20

Neupflanzung
Acer Pseudoplatanus
20/25

Neupflanzung
Acer Pseudoplatanus
18/20

Neupflanzung
Salix alba
18/20

Neupflanzung
Salix alba
20/25

Neupflanzung
Salix alba
18/20

Neupflanzung
Salix alba
18/20

Neupflanzung
Acer Pseudoplatanus
16/18

Neupflanzung
Tilia cordata
18/20

Neupflanzung
Salix alba
18/20

Neupflanzung
Acer Pseudoplatanus
18/20

Findling

Findling

Neupflanzung
Acer Pseudoplatanus
18/20

Neupflanzung
Carpinus betulus
18/20

Neupflanzung
Malus 'Starks Earlist' Apfel

Neupflanzung
Malus 'Julia' Apfel

Neupflanzung
Malus 'Piros' Apfel

Neupflanzung
Malus 'Resi' Apfel

Neupflanzung
Malus 'Rebella' Apfel

Neupflanzung
Malus 'Rubinola' Apfel

Malus
Neupflanzung
?? möglich ??

Neupflanzung
Pyrus 'Gute Graue' Birne 

Neupflanzung
Salix purpurea 'Nana'
u.
Salix repens 
(Mischpflanzung)

Vorgehen Pflanzung: 
Gehölze werden durch 
Gärtner grob ausgelegt, 
exakte Verortung erfolgt 
duch örtliche Bauleitung

Rosa corymbifera
1 Stück

Rosa corymbifera
1 Stück

Neupflanzung
Coryllus avelana "Rote Zellnuss"
150-200
2 Stück

Neupflanzung
Coryllus avelana "Hallische Riesennuss"
150-1200
1 Stück

Neupflanzung
Coryllus avelana "Rote Zellnuss"
1x125-150, 2x 150-200
3 Stück

Neupflanzung
Coryllus avelana "Hallsche Riesennuss"
1x125-150, 3x 150-200
3 Stück

Neupflanzung
Amelanchier ovalis
125-150
1 Stück

Neupflanzung
Amelanchier ovalis
125-150
1 Stück

Neupflanzung
Salix caprea
150-200
1 Stück

Neupflanzung
Salix caprea
125-150
1 Stück

Rosa majalis
1 Stück

Rosa majalis
1 Stück

Rosa tomentosa
2 Stück

Fallschutz, 1,5m2.
Rundkies 4/8, grau (Mittellandkies), 30cm.
Geofiltergewebe, SYTEC HF.1300.
Kiesgemisch 0/45, 5cm.

Holztrempelparkour

Verortung Rutsche und 
Holztrempel erfolgen in 
Absprache mit der örtlichen 
Bauleitung.

Hangrutsche

Veloagraffe «Classic»
TED-Norm 19.12
einbetoniert
TAZ-Nr. 5000465

Schotterrasen

Bodenmarkierung
Füsse
Schrittabstand je Fuss 65cm 
(Mitte Fuss zu Mitte Fuss)
Reihenfolge Farben: 
rot, gelb, blau, grün, rot, gelb ... usw.
Bauablauf: 
Schritt 1 -  Markierung Himmel und Hölle u. Schachspiel
Schritt 2 - Verlauf Füse mit kreideschrift anzeichnen.
Schritt 3 -  Abnahme durch örliche Bauleitung
Schritt 4 - Markierungsarbeiten

Bodenmarkierung
King-Kong
Schrittabstand je Abdruck 50cm 
(Mitte Abdruck zu Mitte Abdruck)
Reihenfolge Farben: 
rot, gelb, blau, grün, rot, gelb ... usw.
Bauablauf: Dito Füsse

Bodenmarkierung
King-Kong
Schrittabstand je Abdruck ca. 50cm 
(Mitte Abdruck zu Mitte Abdruck)
Reihenfolge Farben: 
rot, gelb, blau, grün, rot, gelb ... usw.
Unterbrechung bei Schachspiel
Bauablauf: Dito Füss

Markierung
"gelber Strich"
(Anzeige Privatgrundgrenze)

Tischtennis-Tisch
silisport, Typ1A betongrau, Art.Nr. 06.008
mit silisport-Aluminium-Netz Typ 3, Art.Nr. 06.004
Fundamenteplatte
Exakte Lage  in Abstimmung mit Bauleitung
Versetzen gemäss Montageblatt

Bodenmarkierung
Schlange
Lernspiel

Quatierpark Berghalden

Ausführung
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